
In der Senatssitzung am 26. Mai 2026 beschlossene Fassung 

 

Die Senatorin für Justiz und Verfassung 
25.05.2026 

Vorlage für die Sitzung des Senats am 26.05.2026 
 
Fachkammer und Fachsenat für Personalvertretungssachen nach dem Bundes-

personalvertretungsgesetz bei den bremischen Gerichten der  
Verwaltungsgerichtsbarkeit 

A. Problem 
 
Am 31. Mai 2026 endet die Amtszeit der ehrenamtlichen Richterinnen und der ehren-
amtlichen Richter der Fachkammer und des Fachsenats für Personalvertretungssa-
chen nach dem Bundespersonalvertretungsgesetz bei den bremischen Gerichten der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit. Nach § 109 Absatz 3 Satz 1 und 2 des Bundespersonal-
vertretungsgesetzes müssen die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter Beschäf-
tigte im Öffentlichen Dienst des Bundes sein und werden je zur Hälfte durch die Lan-
desregierung oder durch die von ihr bestimmte Stelle auf Vorschlag der unter den Be-
schäftigten vertretenen Gewerkschaften und der in § 1 des Bundespersonalvertre-
tungsgesetzes bezeichneten Verwaltungen und Gerichte berufen. Gemäß § 109 Ab-
satz 3 Satz 4 des Bundespersonalvertretungsgesetzes gelten für die Berufung und die 
Stellung der ehrenamtlichen Richterinnen und ehrenamtlichen Richter sowie ihre Her-
anziehung zu den Sitzungen die Vorschriften des Arbeitsgerichtsgesetzes über ehren-
amtliche Richterinnen und Richter entsprechend. Die ehrenamtlichen Richterinnen und 
Richter werden für die Dauer von fünf Jahren berufen (§ 109 Absatz 3 Satz 4 in Ver-
bindung mit §§ 20 Absatz 1 Satz 1, 37 Absatz 2 Arbeitsgerichtsgesetz). 
 
B. Lösung 
 
Der Senat beruft die in der Anlage zu dieser Vorlage genannten Personen als ehren-
amtliche Richterinnen und Richter für die Fachkammer und den Fachsenat für Perso-
nalvertretungssachen nach dem Bundespersonalvertretungsgesetz bei den bremi-
schen Gerichten der Verwaltungsgerichtsbarkeit für die Zeit vom 1. Juni 2026 bis zum 
31. Mai 2031. 
 
Die Aufschlüsselung nach den Gruppen der Beamtinnen und Beamten bzw. Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern (Angestellte und Arbeiter/innen) sowie die Zahl der 
auf die einzelnen vorschlagsberechtigten Gewerkschaften und Behörden entfallenden 
Personen ist aufgrund der von den Vorschlagsberechtigten mitgeteilten Angaben er-
rechnet und den betroffenen Gewerkschaften und Behörden mitgeteilt worden. Sie ha-
ben keine Einwendungen erhoben. 
 
C. Alternativen 
 
Es gibt keine Alternativen. 
  



 

 

D. Finanzielle / Personalwirtschaftliche Auswirkungen / Genderprüfung / Klima-
check 

  
Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen bestehen nicht. 
 
Die vorschlagsberechtigten Stellen wurden gebeten, dafür zu sorgen, dass Frauen und 
Männer gleichermaßen bei den Vorschlägen berücksichtigt werden. Eine völlig ausge-
wogene Berufung kann nicht erfolgen, da die eingegangenen Vorschläge unter Be-
rücksichtigung der weiteren Auswahlkriterien hierzu nicht vollständig ausreichten.  
 
Auf Basis des Klimachecks ergeben sich keine Auswirkungen der Vorlage „Ausschuss 
für die Wahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter am Finanzgericht“. 
 
Es wurden insgesamt 17 Frauen und 20 Männer vorgeschlagen. 
 
 
E. Beteiligung / Abstimmung 
 
entfällt 
 
 
F. Öffentlichkeitsarbeit / Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsge-

setz 
 
Die Vorlage ist für die Öffentlichkeitsarbeit nicht geeignet.  
Die Veröffentlichung der Vorlage nach dem Bremer Informationsfreiheitsgesetz kann 
erfolgen. Von einer Veröffentlichung der Vorschlagliste, die personenbezogene Daten 
wie Namen, Geburtsdaten und Adressen enthält, ist allerdings abzusehen. 
 
 
G. Beschluss 
 
Der Senat beruft die in der Anlage zur Senatsvorlage der Senatorin für Justiz und Ver-
fassung vom 25.05.2026 genannten Personen gemäß § 109 Absatz 3 Satz 2 des Bun-
despersonalvertretungsgesetzes als ehrenamtliche Richterinnen und ehrenamtliche 
Richter bei der Fachkammer und dem Fachsenat bei den bremischen Gerichten der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit für die Zeit vom 1. Juni 2026 bis zum 31. Mai 2031. 


